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Luzern, Samstag

No. 47.
den SZ. Wintermonat

18Z9.

Kchwei^erische Rirchen?eitung,
herausgegeben von einem

katholischen vereine.
Aus dem Gegentheil erkennt man die Wahrheit.

R. Baco v. V.

Gedailken über den Stadtraths - Beschluß von So-
lothurn vom Sonntag d. 16. Christmonat 1868,
und über die gegenwärtigen politisch - kirchlichen

Zustände. (Schluß.)

Kannst du, Stadtbürgcr — Stadtbürgerin! auf deinen

Familiengemälden der wehmüthigdrohenden Anblick deiner

Aeltern und Ahnen, deren Leichensteine du so ehrvergessen

dem Schlachthaus überantwortetest, ohne Schamrölhe und

innerliche Rührung ertragen, ihrem sprechenden Wicke und

ihrer stummen vorwurfsvollen Rede spotten?

Sag a», du Schwcizervolk! — hat der Franzosen AuS.

gelassenheit und Uebermuth während ihrer ganzen Okkupa-

tionödauer, auch in den Tagen der wildesten Wuth, in
allen deinen Gauen eine solche das Christenthum, oder

die Kirche und ihr Heiligthum, spottende, das Menschen,

gefübl tief verletzende Handlung, eine solche ihr anklebende

Schuld hinterlassen/ Das französische Generalkommando

wollte in Ausübung des Gottesdienstes keine Unterbrechung

oder Störung eintreten lassen. Auf Befehl deS Obergene,

rais Schauenburg mußte in der Stadt Solothurn sogar die

Festfeier des gerade nach dem Einzüge der Franzosen ein-

getretenen St. Urscntages wie gewöhnlich abgehallen wer.
den, und den sämmtlichen Regierungsbehörden wurde die

Handhabung alles nöthigen Schutzes zugesichert. AuS den

Mémoires unseres UnterstatthallerS D.... weiß man ferner,

daß Kcllermann, Playkommandant von Solothurn, dem

KantonSstatthalter zur Feier deS Fronleichnamsfestes den

Antrag gemacht, mit sämmtlichen GarnisouStruppen in Pa-

rade auszurücken. Hat die in allen Rücksichten dereinst so

verhaßte Zentralregierung der Einen und unheilbaren
helvetischen Republik, welche so viel Leiden und Jammer
über unS gebracht hat, einen solchen Frevel am Heiligen
begangen? — Für ihren weil bessern religiösen Sinn zeugen
zwei Dekrete, das eine vom 4. Mai 5799: die Störung
religiös Versammlungen uvd Ceremonien zu verhüten; das
andere vom 20. Dec. 1799 und Beschluß vom 4. Hornung
1800, welcher erklärt, daß die alte Kirchenzucht, — ihre
Polizei — Gebräuche w. in Kraft zu erhalten sei. Sie war
klug genug, sich wohl zu hüten, dem gerechten Volke durch
Höhnung alles Gefühls für das Ehrwürdige, durch Willkür,
ltche Abhaltung von sonn, und feiertäglichen Sitzungen,
nachläßige Erscheinung im Gottesdienste w. Aergerniß zu
geben und dessen Abneigung gegen sich dadurch noch zu ver-
mehren. „Ein Volk und Reich, das Dir nicht dient, wird
zu Grunde gehen (JsaiaS 60, 12.) und „Weh dem Menschen,
durch den Aergerniß kommt:c. (Matlh. 18,7.)

Hat sie die von dem Kriegsgericht vcrurtheilten und

Hingerichtelen, denen sie auf ihrem entsetzlichen Todes,

gang geistlichen Trost und Beistand angeordnet, auch im
Grabe noch verhöhnt? Dieselben nicht vielmehr zur an.
ständigen religiösen Beerdigung auf die Kirchhöfe ihren An.
verwandten überlassen, und ihre GrabcShügel mit Kreuz und
NamenSaufschrift zu versehen gestattet?

Das babtlonische scharlachrorhe Weib mit dem goldenen
Giftbecher aller Unlauterkeit und deS Unglaubens hat «hre

Sinne taumeln gemacht, und sie hören nicht, in Anbetung

vor deS Thieres Bild (das ist der Drache des Abgrundes)
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kniend, die Mark und Bein durchdringenden Donnerworte deS

allgewaltigen Richters: „Dies ii't», sties illn!"
ES erfüllt sich an ihnen daS Wort: »das Herz dieses

Volks ist fühlloS geworden; mit den Ohren hören sie

schwer/ ihre Augen haben sie geschlossen/ daß sie nicht etwa

mit den Augen sehen / mit den Ohren hören, mit den Herzen

fühlen/ und sich bekehren / und ich sie heile."
Wenn diese Profanation / — diese Eintheilung deS Gott,

geweihten — der Greuel der Verwüstung an heiliger Stätte
vollbracht ist/ — dann hat der Frevler den Stab über sich

selbst gebrochen/ und ist sofort dem Gericht anheimgefallen.

Wenn aber eine fühllose Stadtbürgerschaft das Herz und

den Muth nicht hätte/ gegen einen solchen Frevel Einsprache

zu thun/ wer sollte sich da mehr berufen fühlen / daS Wort

zu führen/ alS die Geistlichkeit?

Vielleicht (daS wolle Gott verhüten)/ vielleicht — folgt
dieser Unthat die rächende Nemesis auf dem Fuße nach.

Dann wird der Hülfcruf nach Baal Segor/ Wischnu/ die

innge VenuS und ihre dienstbaren Geister: Fortschritt/ Zeit,
gcist/ Theater/ Masken, und Casinobälle:c. verstummen.

ES wird eine Verblendung erfordert/ wie sie nicht die

Gleichgültigkeit/ sondern nur der Haß gegen das Heilige

erzeugen kann/ daß Vorgesetzte nicht erkennen/ welche Wunde

sie durch solche Profonation dem Volke schlage»/ wie sie

durch Ertödtung deS sittlichen Gefühls und durch Erstickung

aller Hochachtung vor dem Geheiligten allen Zügcllosigkcitcn

und Ausschweifungen rufen: Kommet/ wir haben euch den

Platz zubereitet/ nichts soll euch störe» / das Kreuz ist ent.

fernl/ daS Heilige ist in den Hintergrund verdrängt/ heilige

Tage/ heilige Plätze/ heilige Erinnerungen werden euch

fürder nicht mehr hinder»/ auf den Grabmälern der Väter
lustwandeln und auf den Leichenftcincn der Ahnen schlachten

wir daS Vieh/ von dem wir unö an den veralteten
Fasttagen ohne Scheu laben; wir haben eS so weit ge-

bracht/ daß Niemand mehr dagegen Einsprache zu thun

wagt/ nennen ja doch die geistlichen Obcrhücer/ die früher
solche Verordnungen überwachten/ die Handhabung der.
selben selbst in officielle» Schreiben »höchst unkluge
Schritte!!!"

- Die Katholiken in der Türkei.
(Schlug.)

11) Wenn Katholiken aufgefordert werde»/ bei irgend
einer Gelegenheit einen Eid zu leisten/ so sollen sie ihn in

ihren Kirchen ihrem Glauben gemäß schwören. 12) Wenn
ein Katholik/ den Vorschriften der christlichen Religion zu.
folge/ excommunizirt, oder aus der Gesellschaft der Uebri.

gen ausgeschlossen wird/ so kann Niemand/ weder Kadi noch

Statthalter / noch sonst irgend Jemand/ der Wirkung eines

solchen Verfahrens sich widersetzen/ noch auf irgend tine

Weise in die Sache mischen. 1Z) Wenn ein Katholik aus

dem Schooße seiner Kirche stirbt/ und die Priester ver-

weigern/ in Beachtung der Gesetze ihrer Religion/ das

Begräbniß/ so können sie weder von dem Kadi/ noch von

dem Statthalter oder Kommandanten/ noch von irgend
einer andern Behörde gezwungen werden/ den Leichnam

deS Verschiedenen zu entfernen und die Leichenehren zu

bewilligen. Niemand kann sie hindern,, den für einen

solchen Fall vorgeschriebenen Satzungen zu folgen. 14)

Die Katholiken sind ermächtigt/ Kirchen/ deren Existenz

gesetzlich ist/ wieder aufzubauen/ oder solche Ausbesserungen

daran vorzunehmen/ wie sie für nöthig erachte»; und Nie-
mand ist berechtigt/ Hiewider irgend eine Einwendung zu

machen. 15) Wenn ein Katholik Schulden macht/ so ist eS

seinen Gläubigern nicht gestattet/ die Mobilien in seiner

Kirche/ unter dem Verwände/ dieselben an Zahlungs. oder

Unlcrpfandstatt zu behalten/ mit Beschlag zu belegen. In
einem solchen Falle hat man sich an die Gerichtshöfe zu

wenden/ und die weggebrachten Gegenstände werden sofort

zurückgestellt werden. 16) Wenn ein Katholik dem Patri.
archen/ oder seinem Dclegaten/ oder den Priestern/ oder

den Armen seiner Kirche einen Theil seines Vermögens ver.
macht hat, so können sich die Legatarien/ nach dem Tode

deö Testators/ an die Gerichtshöfe wenden und ein Urtheil
zu ihren Gunsten erlangen. 17) Wenn ein Priester oder

eine Nonne ohne bekannte Verwandte stirbt/ so soll der bc.

sagte Erzbischof/ als Oberhaupt der Katholiken/ daS Ver-
mögen deö Dahingeschiedenen/ welcher Art eS auch sei / in
Besitz nehmen und dasselbe für den Myri in Verwahr Hal.

ten/ ohne daß irgend Jemand/ seien eS Fiskalbeamte oder

Steuereinsammler/ oder Statthalter/ oder SubaschiS/ er.
mächtigt ist/ sich diesem Verfahren zu widersetzen/ oder von

Eigenthum oder Capitalien Besitz zu ergreifen. 18) Ver.
mächtnisse/ welche Bischöfe/ Priester / Mönche und Nonnen

zu Gunsten der Arme»/ ihrer Kirchen oder deö Patriarchen
aussetzen, sollen für güllig angesehen werden. Kein Ein.
wand darf wider die Vollziehung deö Testaments erhoben,

und der Wille deS Testators muß geachtet werden. IS) DaS

Zeugniß von Katholiken soll in Angelegenheiten, bei denen

sie betheiligt sind, angenommen werden. 20) Keine unserer

untergeordneten Behörden kann den Erzbischof auffordern,
einen Priester zu entlassen oder irgend Jemanden eine be.

sondere Kirche anzuweisen. ES ist nothwendig, daß der Erz.
bischof in seinen Vcrwaltungshandlungen vollkommen frei
sei, und weder Gewalt noch Widerspruch leide. 21) Wenn
den Erzbischof Geschäfte nach Konstantinopel rufen, so sollen

die muselmännischen Behörden Sorge tragen, daß keinem

Priester, weltlichem oder regulärem, den er zum Offizial
während seiner Abwesenheit ernennt, Hindernisse gemacht
werden. 22) Kein Muselmann kann den Erzbischof nöthigen.
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ihn in der Eigenschaft eines AufwärtcrS oder Thürhüters

zu unterhalten. 23) Gegenstände/ welche Eigenthum deö

ErzstifteS sind/ oder den Kirchen angehören/ sollen von den

gewöhnlichen Auflagen und Zollgebühren frei sein. Sie kön.

nen in alle Städte und Häfen unsers Reichs frei eingeführt

werden. 24) Wenn der Erzbischof Veranlassung hat, Agcn-

ten in Dorfschaften oder in andere unter seiner Gerichts,
barkeit stehende Orte zu senden, um Almosen von den gläu-

bigen Katholiken oder seine rechtmäßigen Einkünfte zu sam.

mein, so müssen die OrlSbchörden sie mit Führern versehen/

um ihnen die besten Wege zu zeigen und sie auf ihren Reisen

zu leiten. Diese Agenten dürfen auch ihre Kleider wechseln

und zu ihrem eignen Schutze Waffen tragen. Allen Statt-
Haltern und Obrigkeiten ist verboten, sie deswegen auf

irgend eine Weise oder unter irgend einem Vorwand zu bc.

helligen/ und Geld/ Versprechungen odcrZwangSgeschcnke von

ihnen zu erpressen. Mit einem Wort/ sie sollen nur solchen

Forderungen unterworfen sein, zu denen das Gesetz ermäch,

tigt. 25) Kein Gerichtshof, außer dem in unserer blühenden

Hauptstadt sitzenden Divan, kann Klagen wider den Erzbischof,

seine Priester oder sein Hausgesinde annehmen. 26) Prie,
stcr und Mönche, oder Nonnen, welche, dem Gesetz zufolge,

der Gefängnißstrafe verfallen, sollen unter den Befehlen deö

ErzbischofS in Gewahrsam genommen und eingesperrt werden.

In einem solchen Falle wird die Autorität der Obrigkeiten

aufhören. 27) Katholische Christen dürfen unter keinem Vor.
wände je zur Annahme des JölamS gezwungen werden.

28) Die Produkte der Ländereien und Güter des ErzbischofS

sollen in gleicher Weise, wie AlleS, waS er unter dem Namen

von Almosen erhält, als Zuckerwerk, Butter, Ocl, Honig,

und andere derartige Vorrälhe, freien Eingang in unsere

Häfen und Städte haben. Die Zollbeamten und Steuer,

einsammler sollen dem besagten Eingang kein Hinderniß in

den Weg legen / noch irgend Gebühren erpressen. Wehe dem,

der zuwider Handell.' 29) ES ist auch unser Wille, daß

alles zu den Kirchen und Klostern der Katholiken Gehörige,

als Wein - und Obstgründe, Gärten, Mühlen Weiler, Fel.

der, Weiden, urbare Ländereicn und andere derartige Be-

sitzungcn sowohl, alS alle Vermächtnisse an ihre Kirchen,

wie Häuser, Hallen, Magazine, Waaren, Bäume, ob frucht,

tragend oder nicht, und HauSlhicre — mit einem Wort, all

ehr Eigenthum, bewegliches und unbewegliches, freies Be.

sitzlhum derselben sei und nach ihrem Gutdünken verwaltet

werde. Die Katholiken sollen aufgefordert werden, dem Erz.

bischof die Abgabe, die er ihnen etwa aufgelegt hat, die

gebräuchlichen Almosen und andere Patriarchalsteuern, zu be.

zahlen. Mögen sie darauf bedacht sein, nichts Schuldiges

zurückzuhalten. 3l) Klagen der Paschas, KadiS, oder Gou-

vcrneurc von Städten gegen den Erzbischof oder seine Prie.

ster^Mr Vorstellungen zur Herbeiführung der Entlassung

7L?

irgend eines Priesters, kann, wofern sie nicht mit dem sorg,
fältigst erforschten Beweise der Thatsachen, und mit Her-
stcllung völliger Gewißheit belegt sind, kein Gehör geschenkt
werden. Auf keinerlei Vorstellungen wird, wenn diese un.
umgänglichen Bedingungen fehlen, geachtet werden. Ein
Ferman oder ein von unserer hohen Pforte ausgehender
Befehl, der den gegenwärtigen Bestimmungen zuwider ist,
soll als nichtig, ungültig und wirkungslos betrachtet werden.
32) ES wird allen Katholiken zur Pflicht gemacht, die Aus.
Übung ihrer Religion auf ihre Kirchen und Klöster, oder
auf die Orte zu beschränken, an die sie gewöhnlich Wall,
fahrten machen. Allen und jeden Behörden ist ausdrücklich
verboten, sie um dessentwillen zu beunruhigen, oder sich

dem Bcgräbniß ihrer Todten, oder der Abhaltung ihres
Gottesdienstes, oder dem Hersagen ihrer gewöhnlichen Ge.
bete an solchen Orten, zu widersetzen. 33) Der Erzbtschof
ist ermächtigt, Maulesel und Pferde zu halten. Er mag
sie selbst besteigen oder sie einen Theil seines Gefolges bilden
lassen, wie eS ihm gut däucht. Keiner unserer Beamten
soll sich unterstehen, den Gebrauch dieser Thiere zu unter,
sagen. 34) Weder Magistrale, noch Statthalter, noch irgend
andere Würdenträger des Reiches, sollen auf ihren Reisen
dem Erzbischof gehörende Wohnplätzc aufsuchen, um darin
Wohnung zu nehmen oder Truppen einzuquartieren. 35) Weder
Emire, noch Fürsten, noch Paschas, noch Provincialaufseher,
noch Commandanten, noch Statthalter, noch Dorfobere, noch

irgend welche Beamten, sollen den Erzbischof am Tragen
seines Ceremoniengewandes und eines KrcuzeS als Jnsignien
seiner Würde behindern. Ihrerseits soll um dessentwillen
keine Gewalt, kein Hinderniß, kein Widerstand angewendet
werden. 36) Kraft gegenwärtigen offenen Schreibens soll

der besagte Erzbischof, rücksichclich seines Eigenthums und
der Ausübung seiner Autoritär, das Recht genießen, das
er besitzt, mit voller und gänzlicher Freiheil zu binden und

zu lösen. Niemand soll der Ausübung dieses RechtS in
irgend einer Weise, oder unter irgend einem Vorwand ein
Hinderniß bereiten. 37) Alle unsere Unterthanen, hohe und
niedere, sind aufgefordert, nach den Bestimmungen des ge.
genwärtigen offenen Schreibens zu achten und unsern er.
habcnen Befehlen ehrfurchtsvoll zu gehorsamen. Gegeben

zu Konstantinopel im Anfang deS MonalS Schaban, im

Jahr 1253 der Hedschra. (1837 der christl. Zeitrechnung.)

Gesuch des kath. Admiuistrationsrathes aus Auftrag
des kath. Gr. Rathes, au dm allgemeinm Große»
Rath des Kant. St. Gallm.

Herr Präsident! Herren KantonSräthe!
Durch Beschluß vom 20. Febr. 1838 hat der Gr. Rath

unsers KanlonS, nach Antrag einer am 5. deö gleichen Mo.
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natS niedergesetzten Kommission, den Grundsatz 'auSgcspro-
chen: „Der Ueberschuß deö Vermögens säkularisirter Kloster-
„korporationcn, welcher nach Auslösung der auf demselben
„haftenden Verpflichtungen und Lasten übrig bleibt, wird
„alS Eigenthum des Staats erklärt, und cS soll dasselbe

„zu allgemeinen frommen und milden Zwecken verwendet
„werden." Dieser dem politischen StaalSrechte unsers Kan-
tonS ganz fremde, unserer bisherigen Gesetzgebung durchaus
widersprechende Grundsatz wurde sodann in der nämlichen
Sitzung schon in Anwendung gebracht, indem der Gr. Rath
daS uralte Bencdiktinerkloster PfäferS als aufgelöst erklärte,
das Vermögen desselben als Eigenthum deö Staates zu
Handen zog und darüber verfügte.

Es war wohl vorzusehen, daß gegen diese allgemeine
Schlußnahme nicht etwa nur gegen ihre spezielle An-
Wendung im gegebenen Falle — eine Großzabl von Bürgern
des katholischen Volkes ihre Stimmen erheben werde, und

zwar um so eher, da die wohlbegründete Ansicht allenthalben
obwalten mußte, daß die grundsätzliche Feststellung einer
solchen folgewtchtigen allgemeinen Bestimmung, wo-
durch eine Menge Rechtsverhältnisse für die Gegenwart und
Zukunft im Kanton St. Gallen gänzlich umgestaltet werden,
alS ein Akt des Souveräns der verfassungsmäßigen obersten
Gewalt des Volkes nicht gänzlich entrückt werden dürfe.
Von der Ansicht ausgehend, daß daS katholische Großraths-
kollegium, bestehend aus den verfassungsmäßigen Stellver-
lreccrn des katholischen Volkes, Pflicht und Beruf auf sich

habe, die Rechte und Interessen desselben gegen wen immer
zu schützen und möglichst zu wahren, gelangten über 11,000
Bürger aus 69 Pfarrgemeinden unsers KainonS an diese
konfessionelle oberste Behörde, mit der dringenden Bitte, daß
sie n) „zur Wahrung der verfassungsmäßigen Rechte der
„katholischen Korporation bei dem Gr. Rache für die Zurück-
„nähme dcS Beschlusses vom 20. Febr. I8Z8 sich auf daö
„nachdrücklichste verwenden, und d) im unverhofften Falle
„der Nichterhörung die Wiederlangung der, durch jenen Be-
„schluß dem katholischen Volke entzogenen Rechte durch alle
„gesetzlichen Mittel zu bewirken sich bemühen möchte."

DaS katholische GroßrathSkollegium, würdigend die lau-
ten Besorgnisse der Katholiken, welche durch jenen Beschluß
die konfessionellen Grundlagen deS KantonS verletzt glauben,
konnte die Kraft und daS Gewicht der Gründe, womit ihr Gesuch
unterstützt war, nicht verkennen; dennoch aber fand eü in
seinen Verhältnissen und der verfassungsmäßigen Stellung
der katholischen Korporation zum Staate hinlängliche Motive,
der Sache eine reifere Berathung zu widmen. Diese wurde
eingeleitet durch die Ucberwetsung der vorgelegenen Petitionen
deS Volkes an eine aus der Mitte deS Kollegiums bestellte
Kommission, die sodann in der letzten Juuisitzung das Er-
gebuiß ihrer genauen und sorgfältigen Prüfung und Er-
daurung in Bericht und molivtrien Anträgen dem GroßrarhS-
kollegium hinterbrachte, welche hierauf eine der Wichtigkeit
deö Gegenstandes angemessene Behandlung fanden, und fol-
gendc Schlußnahme des GroßrathSkollegiumS vom i l.Iuni
d. I. zu Tage förderten: 1) „ES solle im Sinne der Pen-
„lionen an den allgemeinen Gr. Rath das Gesuch gestellt
„werden, entweder den Beschluß vom 20. Februar, betreffend
„daS Vermögen aufgehobener Klöster, aufzuheben, oder den-
„selben in GcsctzeSform an das verfassungsmäßige Veto deS

„Volkes gelangen zu lassen. 2) Der katholische Administra-
„tionSrath ist beauftragt, dieses Gesuch mit angemessenem
„Begleitschreiben durch den Kl. Rath an den allgem. Gr.
„Rath gelangen zu lassen."

Tit. Indem wir un» hiermit dieses erhaltenen Auftrages
z» entledigen versuchen, erlauben wir unö, vorerst auf den
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Inhalt der in Sinn und Wortlaut übereinstimmenden Peti-
lionen Bezug zu nehmen und Sie zu ersuchen, der beige-
schlossenen Abschrift derselben Ihre geneigte Aufmerksamkeit
schenken zu wollen. Der lcdendige Ausdruck tiefen Kummers,
so wie deS höchsten Interesses, welche das katholische Volk
nicht bergen kann, wo eine solche Lebensfrage über die Exi-
stenz vieler unserer kirchlich-religiöscn Institute, und zugleich
über das Eigenthum der ergiebigsten HülfSquellcn für unsere
kirchlichen und Erziehungsbedürfnisse, obschwebt, wird
auch bei Ihnen seine natürliche Rechtfertigung finden. Denn
weit entfernt von frevler Widersetzlichkeit, stützen sich die Pelen-
tencen nur auf den sonnenklaren Buchstaben und Sinn unserer
Verfassung, Gesetze und herkömmlichen Uebungen. Auf kon-
stitutionellem Wege sich erhebend, verlangen sie keine
Vorrechte oder Begünstigungen, sondern nur Recht und
Gerechtigkeit. Sie könnten den Vorwurf ihrer Nach,
kommen nicht auf ihren Namen fallen lassen, saumselig zu-
geschaut zu haben, alS man den zum Frommen der jetzigen
und künftigen Geschlechter der Katholiken von unsern kalho-
tischen Altvordern gepflanzten und biöher mit Gcwissenhaf-
tigkeil und Sorgfalt gepflegten Baum des SegcnS in ein
anderes, ihm fremderes Erdreich versetzte, wo jene au dessen

Fruchtgcnuß beeinträchtigt würden.
Solches Streben der Petentcn billigend und unter-

stützend, bescheidet sich daS katholische GroßrathSkollegium
einstweilen dahin, bei Ihnen, Tit.! mit geziemendem Ge-
suche für Gewährung jener Bitte einzukommen. So abwet-
chend auch politische Meinungen zerfallen mögen, werden
doch Jene, denen daS Heil deö Vaterlandes zuvörderst an-
vertraut ist, darin übereinstimmen, daß die bestehende Le-
galität ungebeugt erhalten werde, daß unter keinen Umstän-
den, sei es zum Vortheil oder Nachtheil einzelner Korpo-
rationell, Konfessionen oder auch des gcsammten Vaterlandes,
irgend eine Bestimmung der Verfassung umgangen oder ver-
letzt werden dürfe, und daß besonders in jenen Verhältnissen',
in denen eS sich um daS Mein und Dein handelt, weder
die Ausführung beliebter, noch so schöner und großartiger
Ideen, noch irgend eine politische Convenienz in Erwägung
gebracht oder wohl gar als maßgebend beachtet werden tön-
neu. In solcher Voraussetzung lassen wir unS auch einzig
nur auf jene Motive ein, welche Ihrem mehrbesagtcn Be-
schlusse alS dessen Träger vorangestellt sind.

Das erste derselben enthält eine Berufung „auf allge-
„mein gültige und anerkannte Grundsätze deö positiven öffent-
„lichen Rechtes, nach welchem jedem Staate das unver-
„äußerliche Recht zustehen soll, unter gegebenen Verhält-
„nisscn Klöster zu säkularisiren und daö Vermögen aufgelös-
„ter Klosterkorporationen alS Staatsgut zu frommen Zwecken
„zu verwenden."

Ueber die Frage, wer in gegebenen Fällen daö Recht
habe, Klöster zu säkularisiren, treten wir hier nicht ein;
eben so wenig finden wir eS in unserer Aufgabe, nach.cu-
weisen, welche Bestimmungen in Bezug auf daS Eigenthums-
recht am Gute aufgehobener Klöster in diesem oder jenem
Staate je nach besondern Umständen und Verhältnissen sich
geltend gemacht haben; denn nie und nimmer dürfen llsur.
pirende Dekrete, welche in einheimischen revolutionären
Wirren oder in Perioden gieriger Unterdrückungen durch
fremde Eroberer bald in diesem, bald in jenem Lande das
öffentliche Unrecht legitimiren sollten, auch auf unsern Kau-
ton in Anwendung gezogen werden. Nur das aus der Na-
tur der Sache hervorgehende und deswegen auch Vernunft-
gemäße Recht darf alS Norm angesehen und beobachtet wer-
den, und auch dies nur in so weil, als nicht eigene Po-
silive StaalSgrundsätzc demselben alS güllig^egen-
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überstehen. Von diesem Standpunkte aus darf man nur einen
Blick auf die Geschichte der Klöster zurückwerfe»/ um zu
erkennen/ daß diese sowohl ihrem Ursprünge alS ihrem
Zwecke nach rein kirchlichlich. religiöse Institute
sind/ welche von Katholiken zu Realtsirung katho-
lisch,religiöser Zwecke gestiftet wurden. Wer immer
im frommen/ innigen Sinne der allen Zeit an Klöster Ver-
gabungen zu machen sich bewogen fand/ beabsichtigte da-
durch / ein vorher zu seinen Privarzweckcn verwendbares Gut
zum Mittel zu bestimmen/ wodurch künftighin nur ein von
der katholischen Kirche angestrebter Zweck erreicht wer.
den sollte. Die StiftungS- und Vergabungöbriefe legten
daher den Convenlcn keine andere Verpflichtung auf/ alS
den Satzungen ihres Ordens nachzuleben/ Gottesdienst zu
halten / in Nachbargemcinden die Seclsorge auszuüben/ für
die Unbildung katholischer Jünglinge Schule zu halte»/
Opfer und Gebete für die Hingeschiedenen zu entrichten und
Almosen den Armen auszutheilen. So lange nun diese Srif.
tungSgüter existircn, bleiben auch diese Verpflichtungen da-
rauf haften / und ihre der katholischen Kirche geweihte Natur
und Bestimmung darf nicht verändert werden / wenn auch
eine Korporation/ welche dieselben bisher verwaltet und theil-
weise benutzt hat / fortzubestehen und ihre heiligen Pflichten
zu erfüllen auf irgend eine Weise aushört. In diesem Falle
müssen nach natürlichen Rechtöbegriffen jene Mittel den Ka-
tholiken alS ihr konfesstonellcö Eigenthum verbleiben / damit
sie als Mitglieder der nämlichen kirchlichen Gesellschaft be-

fähigt werde« / die kaiholisch-religiösen SlifrungSzwecke an-
zustreben und zu realistren. Wer behaupten wollte/ die ka-

tholische Korporation des KanlonS St. Gallen stehe einer in
demselben existirenden klösterlichen Korporation nicht näher,
als der politische SlaaiSkörper der schiene zu läugncn, daß

der nalürliche Vater seinem Kinde näher stehe/ alS der bloße

Schutzvogt / und daß jener vor diesem sein Kind erben dürfte/
welches ohne Nachkommenschaft stirbt. Der Umstand, daß

die meisten unserer Klöster schon vor der KlaubenStrennung
gleichsam durch unsere gemetuschaftlichen Vorältern gestiftet
worden stud, kann in keinem Falle für die dermaltge» eva».
gelischen Glaubensgenossen eine Ansprache auf die Hinter-
lassenschafc jener von Katholiken für Katholiken gestifteten

Institute begründen. Denn abgesehen davon, daß die Evan-
gclischen die meisten aus ihrem Territorium gelegenen Klö-
stcr schon zur NesormalionSzeit aufgehoben und ihre Güter
eingezogen haben, ohne von denselben später irgend etwas

an den St. Gallischen Staat abzugeben, da ste ihre kon-

fesstonelle Verwendung schon lange vor dessen Entstehung
bestimmt hatten, darf hier auch nicht außer Beachtung fallen,
daß die Protestanten durch ihren AuSrrilt auS der katholi-
sehen Kiredgenossensehaft auf alle dicSfallstgen Vortheile,
Rechte und Ansprachen faktisch Verzicht geleistet haben, so

wie sie hinwiederum keme Pflichten und Verbindlichkeiten
zu derselben weiter anerkenne» müßten.

Die natur- und vernnnfrgemäßc Ansicht, daß die Stifte
und Klöster, so wie auch ihr Eigenthum nur der katholi-
schcn Confession angehören, hat auch im eidgenössischen

SlaatSrechl ihre Anerkennung und Würdigung gefunden.
Der Artikel 12 der BundcSakle, welcher den Fortbestand der

Klöster und Kapitel und die Sicherheil ihrcö Eigenthums
stipulirle. gieng auö einer Anregung von Seile unsers kirch.
lichen Oberhauptes und aus dem Erwägungsgrunde hervor:
»daß die katholischen Stände dieselben als eine vorzügliche

»Stütze ihrer Religion betrachten." Ganz vorzüglich aber

Hai der Kanton St. Gallen seil seiner Gründung bis auf
unsere Tage berab durch den ganzen Entwickelungsgang sei.

M-Gesetzgebung jener Ansicht gehuldigt und an seinem siaalS.
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rechtlichen Grundsätze fest gehalten, daß das Vermögen auf-
gehobener Klöster nicht dem Staate angehöre, weswegen
daS neueste KretSschrciben unsers Kl. Rathes an sämmtliche
Stände der Eidgenossenschaft vom 26. Januar 1869, be.
treffend österreichische Jnkameralion, wahr und wohlbe.
gründet bemerkte, daß die St. Gallischen Gesetze die from,
men StiflungSzwecke, zu deren Erfüllung daö Sliflöver.
mögen, welches »keineswegs unmittelbares Staatsgut sei,"
verwendet werden solle, »längst tadellos festgestellt haben."

Bei der Aufhebung deS Klosters St. Gallen, welches
als weltlicher Landesherr Domänen, Gefalle, Zehnden :c,
besaß, wurde das Staatsgut vom Stiftungggul auSgefchte.
den, und so wenig der katholische LandeStheil als solcher
auf ersteres Ansprüche machen konnte noch wollte, so wenig
durfte cö dem evangelischen einfallen, der katholischen Kor-
poration daS EigenthumSrechl am letztern — am Kloster,
gut — streitig machen zu wollen.

In der dieSfallsigen Botschaft deS Kl. Ratheö vom 6.
Mai 1805 heißt es unrer Andern»: „ES stammt die Quelle
»von diesem (katholischen) NeligionStheil her; wir stehen
»deshalb in unsern Wünschen keinen Augenblick an, diese
»Quelle wieder auf diesen NeligionStheil hinzuleiten." Auf
den ErwägungSgrund, »daß bei Verwendung dieses übrig
bleibenden GuteS nach Grundsätzen von Gerechtig.
keir und Frömmigkeit einzuschreiten sei," verfügte das
Gesetz vom 8. Mai >805, daß dasselbe zum Theil zu Un-
terrichtSanstalien für die Katholiken, oder alS Antheil
derselben an solchen allgemeincil Anstalten, zum Theil aber
für Aeusnung und Behelfung deS Schul- und ArmenwescnS
in allen katholischen Gemeinden deS ÄantonS verwendet »verde.
Dieser gesetzlich ausgestellte Grundsatz erhielt dann durch ein
Dekret deS Gr. Nacheö vom 18. Mai gl. I. »vettere Be-
stimmungen, wodurch die Verwendung des ÄlosterfondS für
„religiöse und siltllchc Bedürfnisse der Katholiken" näher
bezeichnet und der Kl Rath beauftragt wurde, den ganzen
Fond durch eine eigene katholische Pflegschaft verwalten zu
lassen. Will man nun die Kraft dieses hiermit klar auSge.
sprochenen Grundsatzes dadurch schwächen, daß man jene
Maßnahme bei Aushebung deS SlifleS St. Gallen alö ein
Ergebniß politischer Rücksichten und Convcntenzen darstellt,
so berufen sich die Katholiken hinwieder auf gleichzeitige und
spätere Gesetze und Verordnungen, auö welchen hervorgehl,
daß jener Grlindsay eine stehende, mit dem SlaatSleben
unsers KanionS innig verwachsene Rechtsnorm bildete. So
wurden durch ein Großräthlichcö Dekret vom 2l. Mai 1805,
das Noviziat der Frauenklöster betreffend, diese angehalten,
nach Billigkeit und Proportion ihres Vermögens alljägriich
an die Regierung besolidere Beiträge zu leisten, deren Er-
trag in eine Zentralkasse gelegt und »einzig und allein zur
Erziehung und Bildung der katholischen Jugend" verwendet
werden sollte. Diese Bestimmung fand im Dekret vom 6.
Mai 1809, über die fernere Existenz der Frauenklöster, neue
Bestätigung und volle Bekräftigung.

AlS im Jahr 18 ll daS Damenstift zu Schänis
vom Gr. Rathe alS aufgelöst erklärt wurde, ward auch

hier daS Stiftsgut dem katholischen allgemeinen
Fonde mit der Verpflichtung einverleibt, die SliflSdamcn
zu pensioniren, einen Lehrstuhl für die katholische Theologie
zu errichten, einen Pensionsfond für Geistliche zn erstellen,
und nur eine geringere Summe wurde an den allgemeinen
Armenfond des Staates abgegeben.

Am unzweideutigsten aber spricht sich daS Dekret deS

Gr. NatheS vom il-Mai 1812 aus, betreffend daS Fran.
cnklosterSr. Wtborada inSl. Georaen. Da näm.
lich dieses sich außer Stand fand, aus eigene» M.llett» »nS
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Verdienst den benölhigten Unterhalt sich zu verschaffen, so

legte der allgemeine Er. Rath, welcher dessen provisorischen
Fortbestand ausgesprochen, dem katholischen Konfes.
sionü theil die Verpfl ich tun g auf, für die Sustenta-
lion der Frauen jährlich fl. 600 aus dem katholischen all-
gemeinen Fonde zu verabreichen, und überdies die erforder-
iichen Bauten und den Unterhalt der Klostergebäude eben-

falls zu bestretten. Der Staat fand eS nicht in seiner
Pflicht, hierfür einstehen zu sollen, wollte aber auch nicht
dem Grundsatze der Gerechtigkeit entgegen treten und irgend
eine Ansprache auf daS bei Auflösung dieser Korporation vor-
kindliche Vermögen geltend machen, sondern fand eö dem
Rechtsverhältnisse ganz angemessen, daß der Ueberschuß des.
selben schon gleichzeitig dem katholischen allgemeinen Fonde
zuerkannt und im Jahr 1854 demselben wirklich einverleibt
wurde. Wir übergehen andere Verordnungen aus jener Zeit,
in denen die gleichen unwiderlegbaren Beweise liegen, daß
stetSsort nach kantonalem RechcSgrundsatze daS Klostergut als
konfessionelles Gut angesehen wurde, und erlauben uns nur
noch, daS GroßrathSdekrec vom 50. Januar 1815 anzu-
führen, wodurch nicht nur die damals schon gebildeten,
im Dekrete aufgezählten katholischen Fonde, sondern auS-
drücklich jeder andere, „der in Zukunft (durch Säkularisa-
lion) der Katholizirät deS weitern anheimfallen mag," für
katholisches Eigenthum erklärt und unter eine eigene katho-
tische Verwaltung gestellt wurde.

Dieses Alles geschah, und wurde als gerecht und billig
erkannt zu einer Zeit, wo noch kein Artikel der Verfassung
die grundsätzliche Trennung deü ErziehungSwesenö und der
konfessionellen VerwaltungSangelegenbeicen festsetzte, sondern
wo der Staat noch als solcher für die katholischen wie für
die evangelischen Schulen zu sorgen und daS ErziehungS-
wesen gemeinschaftlich zu leiten hatte, und wo durch Gesetze

und Verordnungen des allgemeinen Gr. RatheS matrimo-
nielle, kirchliche und klösterliche Verhältnisse behandelt und
geregelt wurden. Mit der Verfassuug dcö KantonS vom Jahre
1814 trat eine grundsätzliche Sonderling dieser konfessionellen
Angelegenheiten ein. Diese, dem Charakter, den Sitten und
Bedürfnissen deS Volkes angemessen erachtete konstitutionelle
Bestimmung deS Art. 2 gieng dann auch alö Art. 22 un.
verändert in die neue Verfassung von I85l über. Durch
denselben wird nun jeder Neligionöpartci daS Recht und
und die Pflicht überbundcn, unter der höhern Aufsicht der
Sanktion deS Staates „ihre religiösen, matrimoniellen,
„kirchlichen und klösterlichen VerwaltungS- und ErziehungS-
„angelegenheilen gesondert zu besorgen." Wie man sich nun
auf ein Mal, nach solchen Vorgängen und Angesichts dieses
klaren Wortlautes der Verfassung, im angezogenen ersten
ErwägungSgrnnde auf „allgemein" (somit auch in unserm
Staate) gültige und anerkannte Grundsätze deS positiven
öffenilichen Rechlö berufen und darauf hin ein VcrfügungS-
und sogar ein Eigenthumsrecht am Klosterguc für unsern
Staat behaupten kann, ist wohl schwer zu begreifen.

<Scl,luß folgt.)

K i r cd l i ch e Nachrichten.
Lnzcrn. Am 15. d. versammelte sich der G roßc Rath.

Am 20. d. machte Hr. Großrath Leu einen Antrag von

größter Wichtigkeit, der mit der gespanntesten Aufmerksamkeit
angehört wurde. Hr. Leu verlangt darin k) Austritt Luzcrns
aus dem Siebeucrkonkordal, 2) Aufhebung der Badcncr-

konferenzartikel, 5) Garantie für die katholische Erziehung,

748

4) Aufhebung der Vorrechte der Advokaten, 6) Erweiterung
der Baufreiheiten, 6) Erweiterung der Gemeindercchte und

7) Wiedcrgestactung deS alten MaßeS und Gewichtes. Wir
theilen wörtlich mit, was die Motion über die äußerst wich-

tigen Punkte 2 und 3 enthält.

„Wie in politischer Beziehung, sagt die Motion, so

haben die Behörden auch in religiö ser Beziehung sich den

Ansichten und Wünschen deS souveraine» Volkes in immer

schrofferm Grade gegenübergestellt, durch die Art und Weise,

wie sie den § 2 unserer Verfassung — „die christkatholische

Religion ist die Religion des Staats und des Kantons" —
gchandhabl und ausgelegt haben. Offenbar liegt eS im Sinne
dieses Artikels und auch im entschiedenen Willen deö Volkes,

daß die römisch-katholische Religion, wie wir sie

von unsern Vorällern ererbt haben, in jeder Beziehung

ungeschmälert und gesichert bleibe, und auch auf unsere Nach-

kommen fortgepflanzt werde. Nach den Grundsätzen dieser

von den Vätern ererbten römisch - katholischen Religion an-

erkennt daö souveraine Volk deS KantonS Luzern noch immer,
und muß stets fort anerkennen im römischen Bischöfe — dem

Papste — daS sichtbare Oberhaupt aller Rechtgläubigen,

den Stellvertreter Jesu Christi, dessen Lehre und Enlschei-

dung in Sachen dcö Glaubens und der Disziplin sich jeder

rechtgläubige Katholik zu unterwerfen bat.

»In Folge dieser Grundsätze muß das Volk deö KantonS

Luzern in den Bad ener Konferenz -Artikeln und dem

aus denselben hervorgegangenen P laze lgesetz ein unka.

tholischeS Prinzip erkennen. Ueber diese Konferenzartikel
erklärte sich daS Oberhaupt der katholischen Kirche feierlich

unter dem 17. Mai 1855: „Daß dieselben für immer alö

„verworfen und verdammt angesehen werden sollen, weil sie

„in ihrem Inhalte, besonders wenn wir deren Zusammen-

„hang ins Auge fassen, falsch, verwegen und irrig sind,

„die Rechte des hl. ScuhlS schmälern, die Negierung der

„Kirche und ihre göttliche Einrichtung umstürzen, das Kir-
„chenamt der weltlichen Macht unterwerfen, auö schon ver-

„dämmten Lehren hergeleitet sind, auf Ketzereien hinzielen

„und schiSmatisch sind."

„Noch deutlicher offenbarte sich ein unkatholisches Pri».
zip, als der Kl. Rath sich uncerfieng, nach dieser Verdammung
der Badencrkonferenzartikel durch daS Oberhaupt der kath.

Kirche eine Beleuchtung derselben an die Bürger deö

KantonS Luzern öffentlich bekannt zu machen, welche Be-
lcuchtung auch vom hl. Stuhl unterm 25. Herbstmonat 1855

abermals verdammt worden ist. Durch Festhaltung

dieser Grundsätze ab Seite der Negierung protestirte sie ge-

gen die Anerkennung deS Oberhauptes der katholischen Kirche.
Die Folge dieses ProtestircnS war biSanhin die Abberufung
des Nuntius von Luzern und die Entziehung deS Musegger-
ablasseS, und wer sieht eS nicht ein, welches Unheil, wMe,
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Verwirrung in Zukunft noch daraus hetvorgehen müßte! —
Das Placetgesetz oder das Gesetz, alle oberhirtlichen Erlasse

und Dekrete der Einsicht der Regierung zu unterstellen, vcr.
größert daS Mißtrauen und Mißvergnügen des Volkes, wel.
cheö dasselbe alS ein Mittel ansieht, die Stimme der lehren,
den Kirche durch die Launen einer Regierung vorzuenthalten
und so die Hcerde von dem Hirten zu trennen.

„DaS souveräne Volk erkennt die römisch-katholische Re.
ligion alö daS köstlichste Erbe der Väter; eS will, daß diese

Religion der Väter durch die Erziehung auch auf die Nach-
kommen übergehe; eö verlangt deswegen eine beruhigende

Garantie für die Katholizität der Erziehung.
Diese findet daS Volk nur darin, wenn den kirchlichen Be.
hördcn die Oberaufsicht über daSSchulwescn wie.
der anvertraut wird. WaS ist aber seit Jahren Beruhigen,
des für die Wünsche dcö Volkes in dieser Beziehung geleistet

worden? — Die allgemein anerkannt tüchtigen und für die

Erziehung der Jugend zuverläßigsten Professoren der Theo-

logie an der höhcrn Lehranstalt zu Luzcrn hat man entfernt
und dafür Professoren angestellt, gegen welche der Hochw.

Bischof wiederholt sich auSzusprechen genöthigt war. Der
Sradtgemeinde Luzern wurde verweigert, die Erziehung der

Waisenkinder einem katholischen kirchlichen Orden übergeben

zu dürfen, während in Aillisau eine Erziehungsanstalt von

protestantischen Lehrern, der vielen Gegenvorstellungen

ungeachtet, geduldet und unterstützt wurde, katholische

Jünglinge wurden selbst mit theologischen Stipendien auf

protestantische Universitäten gesendet, während man den

Besuch mißbeliebiger kath. Lehranstalten nicht be.

willigte und diejenigen Jünglinge, welche ohne Bewil-

ligung sie dennoch besuchten, von einer dereinstigen Anfiel,

lung im Valerlande für immer ausschloß, waS gegen die

Grundsätze republikanischer Freiheit und gegen den §. 4 der

Verfassung sich verstößt. Sogar hat man zur Reorganisation
deö LandschulwcsenS den unter Katholiken nicht rühmlich

bekannten Scherr von Zürich, den Freund und GeisteSvcr.

wandten des vr. Strauß, dieses verabscheuten LäugncrS der

Gottheit Jesu Christi, hieher berufen, und Zöglinge
seines Seminars als Schullehrer angestellt. ES

will und verlangt das Volk des KantonS Luzern, daß seine

Repräsentanten sowohl in kirchlichen Angelegenheiten, als

im gesammten ErziehungSwesen katholische Grundsätze befol.

gen und daß dafür beruhigende Garantien gegeben werden ic."

„Um die angedeuteten Ursachen der Unzufriedenheit zu

entfernen und so Ruhe, Friede und Ordnung in unserm

Vaterlande für die Zukunft zu sichern, stelle ich nun fol.
Sende Anträge:

i. Der Kanton Luzern erklärt sämmtlichen Ständen

der Eidgenossenschaft seinen Rücktritt auS dem so.

genannten Vllner Konkordat.

2. Die Artikel der sogenannten Badenerkonferenz, sowie

daS Plazetgesetz sollen als aufgehoben erklärt und

der Kl. Rath beauftragt sein, über daS Konkordat

zur Regulirung der gegenseitigen Verhältnisse zwi-
sehen Kirche und Staat mit dem apostolischen Stuhle
ungesäumt zu unterhalten und selbes sodann der Ge.

nehmigung des Gr. NathS vorzulegen.

5. Um dem Volke die gehörige Garantie für die Kalho.
lizität der Erziehung zu geben, sollen:

». Die höhere Lehranstalt der Stiftung unserer Vor-
ältern gemäß den Vätern der Gesellschaft
Jesu übertragen werden;

b. daS Schullehrer. Seminar und das Landschul,

wescn überhaupt soll namentlich in religiöser Hin-
ficht der Leitung und Aussicht der kirchlichen Be-
hörden unterworfen und

e. den Gemeinden soll freigestellt werden, auS den

geprüften Kandidaten ihre Lehrer selbst zu wählen:c.
»Ueber den 3. Antrag (die höhere Lehranstalt betreffend)

erlaube ich mir, Tit., zum Schlüsse noch einige Bemerkun-

gen, die nur angegeben werden, um die ökonomischen
Vortheile, die diese Anträge dem Kanton und seinen Bür.
gern gewähren würden, ganz kurz auseinander zu setzen.

Die gegenwärtige höhere Lehranstalt zählt jetzt 2k Pro.
fessorcn, welche einen jährlichen Gehalt von 25,200 Fr. beziehen,

welche außerordentliche Summe zu der unbedeutenden Zahl
von Schülern in keinem Verhältniß steht. Wird man aber

den Värcrn der Gesellschaft Jesu unsere Lehranstalt, welches
die Stiftung derselben immerhin erfordert, wieder überge.
den, so beziehen diese 21 Professoren genannter Gesellschaft

jeder 500 Fr., welches eine jährliche Besoldung 11,500 Fr.
abwirft, und daher ein Uebcrschuß bleibt von 15,700 Fr.
Mit diesem Ueberschuß kann man füglich der nothdürftigen
Besoldung der Landschullchrcr auöhelfen, ohne die Gemeinden
mit neuen Lasten zu belegen, oder den Beutel der Staats-
kassa in Anspruch zu nehmen.

»Mehr alS dieser pekuniäre Grund würde der Ruf einer
solchen Lehr, und Erziehungsanstalt ihren guten Kredit haben,
statt daß man nur wie jetzt 120 Zöglinge zählt, würde ihre
Anzahl zu vielen Hunderten anwachsen. DaS Wandern des

größten Theils unserer studierenden Jugend in zuvcrläßige
Lehranstalten würde aufhören, und unserm Kanton bliebe

wieder eine Summe an Geld, die für ihn so lange, als

das gegenwärtige ErzichungSsystem besteht, entzogen wird,
welches inzwischen mit der Annahme meines Antrages auf.
hören und die Bürger dcS KantonS mit dem Erziehungg.
wescn und seinen Stellvertretern wieder aussöhnen, und die

Wohlfahrt unsers KantonS bestmöglich befördern würde."

Diese Motion wurde den 22. d. berathen und beschlossen:

Der Große Rath weiöt die Vorwürfe dcS Hrn. Leu mit
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Entrüstung von sich/ und schreitet zur Tagesordnung; er
erttärt aber/ daß er die Autorität der kach. Kirche aner-

kennen und stetSfort schützen werde/ jedoch an den altherge-

brachten Rechten des Staates festhalte. 70 Stimmen gegen/

22 für den Antrag.

Aargau. Am 2. d. berieth sich in Bünzen eine Ver-

sammlung von Katholiken über ihre Beschwerden und wähl-
ten ein Comité/ daß die Wünsche der Katholiken zu ver-
wirklichen trachten soll. AlS Hauptbestreben wird bezeichnet/

die Besorgung der kath. Angelegenheiten von den protestan-

tischen getrennt verwalten zu lassen. Sehr billig/ aber nicht

mehr zureichend. ^

St. Gallen. Die Radikalen trachten das Gesuch der
14,58t Petenten um Erhaliung dcS kath. KlostergutS auf
die lange Bank zu ziehen / um das Feuer erlöschen zu lassen-

Hoffentlich wird das Gegentheil erfolgen.

Rom. Binnen kurzer Zeit sind drei Kardinäle gestorben.
Jsoard/ Liberi und de Gregorio, der seit 1816 eine Zierde
deS Kardinalskollegiums gewesen.

Preußen. Die Deputation aus dem Großherzogthum
Posen, die dem Vertrauen entsprach/ das die Provinz in
sie setzt/ bat einen ersten Schritt zur Herbeiführung der alten
kirchlichen Ordnung in der Poscn-Gnesener Diözese gethan.
Sie hat nämlich in einer Eingabe die Lage deS Großher.
zogthums/ so wie die Folgen der längern Dauer dargestellt/
und daran die Bitte um Entlassung deS Hrn. ErzbischofS
v. Dunin nach Posen geknüpft. Der Bescheid auf diese Ein.
gäbe wird sehnlichst erwartet; er dürfte umständlicher alö
wohl frühere und in begütigender Sprache abgefaßt werden.
Nächstdem hat die Deputation um eine Audienz beim Mi-
nister Rocbow nachgesucht / aber nur jedes ihrer Mitglieder
dieselbe einzeln und zu einer besondern Zeit erhalten. Wie
verlautet/ dürfte der Streit über die Einsegnung gemischler
Ehen ganz aufgegeben und der kath. Geistlichkeit an der Er-
fnllung ihrer kirchlichen Vorschriften kein ferneres Hinderniß
auferlegt werden; Nach einer andern soll dem Erzb. Dunin
ein gnädiges Cabinetöschreiben zugegangen sein/ worin ihm die
Abreise von Berlin nicht weiter zur Last gelegt / die Wahl eincS

andern Aufenthaltsortes, jedoch außer der Diözese/ freige-
stellt/ und auch die Rückkehr in diese eröffnet wird/ wenn
er Vorschläge machen würde / die zu einer Bereinigung füh.
rcn könnten. Der Hr. Erzbischof soll die Ernennung eincS
DiözesanverweserS abgelehnt und bei seinem Wunsche um
Rückkehr nach Posen beharrt haben. Von ihm selbst hört
man nicht?, da Niemand ihn sprechen und er nicht frei cor-
respondiren kann. (Allg. Ztg,)

Hannover. Letztes Jahr erließ der Weihbischof von
Osnabrück, Hr. Lupke, unterm 2. Juni eine Synodal-
resolution über die gemischten Ehen im Sinne der Erklärung
deS bl. Stuhles, welche sehr mißdeutet wurde und dem

Weibbischof eine nähere Erklärung abnöthigte (25. März
I. I), woraus sich ergab, daß er dabei daS schonendste

Verfahren eingehalten. Dennoch nahm die protestantische
Geistlichkeit davon Anlaß, dem evangelischen Consistorium
in Osnabrück eine Vorstellung zu übergeben, in welcher die
Verfügungen deS Weihbischofs als landesgesetzwidrig bekämpft
und auf Anwendung von Repressalien gedrungen wird.
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„Würde, sagt die evangelische Geistlichkeit, die kath. Kirche
wider alles Verhoffen bet ihrem Verlangen über Er-
ziehung der Kinder in gemischten Eben hartnackig bc-

harren und fortfahren, den Mitgliedern unserer Kirche, die

doch gleicher politischer Rechte mit der katholischen sich

zu erfreuen hat, ihre statutarisch, willkürlichen Vor-
schriften aufzudrängen und dieselben eben dadurch zu bloßen

Proletariern ihrer Kirchengescllschaft herabzuwürdigen

versuchen, so möchte weder der Staat, der beiden Confes-

sionen gleichen Schuh für ihre gegenseitigen Familienrechte
zu leisten verbunden ist, gleichwohl aber eS geschehen laßt,
daß der eine Theil das LandeSgesetz zum offenbaren Nachtheil
des andern Theils ungestraft überschreitet — noch auch der

kaih. Theil, der in diesem Conflikt der offensive und pro-
vocircnde Theil ist, mit einigem Grund Beschwerden führen
können, wenn evangelische Geistliche zur Abwehr der daraus

für ihre Kirche erwachsenden Beeinträchtigungen, die in
einzelnen Gemeinden schon empfindlich genug her«
v o rlretcn, zur Selb st hülfe und N olh wehr schreiten,"
und sich nicht blos auf Ermahnung der evangelischen Ehe«

männer beschränken und die nicht Entsprechenden für kirchli-
ehe Ehrenämter unfähig erklären, „sondern auch, um der
Nachgiebigkeil gegen die nicht einmal durch ein allgemein
verbindliches Gesetz der kath. Kirche begründete Forderung
katholischer Geistlichen ein Gegengewicht entgegenzustellen
und im Interesse der in ihren wesentlichsten Befugnissen
schwer gravirten evangelischen Kirche, von jetzt an jedem

Prorestc.nlen, der mit einer Katholikin in die Ehe zu treten
beabsichriar, auf die Bestimmung der königlichen Verordnung
vom 8l. Juli 1826, *) nach welcher dem Ehemann als Haupt
der ehelichen Gesellschaft die uneingeschränkte Befugniß
zusteht, zu bestimmen, in welchem GlaubenSbckenntniß seine

Kinder zu erziehen sind, aufmerksam machen und ihm zu-
gleich dabei erklären würden, wie sie denselben, fall? er
seine Kinder der fremden Kirche zuführen würde, wegen
dieser seiner Nichtachtung der Borzüge seines evangelischen

Bekenntnisses, und so lange er dieses Verfahren nicht ab-

stellen werde, welches ja lediglich von ihm selber abhänge,

nicht gestatten könnten, in Gemeinschaft mit andern cvange«
lischen Christen öffentlich am Altar deS Herrn daS hl.
Abendmahl zu genießen, sondern höchstens privAtim in der

Sakristie oder im Pfarrhause ihn zur Feier desselben zu-
lassen könnten." — DaS ist eine Coercitivmaßregel, welche

der Anordnung der kath. Kirche über die Assistentin passiv»
nachgeäfft werden soll, aber eine sehr unglückliche Wahl
ist, weil der Unwürdige hier gar nicht zuzulassen, der Wür«
dige gar nicht auszuschließen ist; aber freilich ist dieses

Abendmahl bei den Protestanten nur eine Ceremonie
(Erinnerung)! Warum aber versagt man der kath. Kirche
die Coercitivmaßregeln, wenn man doch selber sie anwendet?

v) §- t. Dem Ehemann, als dem Hauvt der ehelichen Gesellschaft,
soll die uneingeschränkte Befugniß verbleiben, blos nach eigener
Ueberzeugung zu bestimmen, in welchem Glaubensdekenntniß
seine ehelichen Kinder zu erziehen sind, und Niemand soll das

Recht habe», in diese Jannlien - und ErziehungSangelegenheit
auf irgend eine Weise sich zu mischen.

Biographie von Jos. E. Bauz, Sextar und Pfarrer in Hil-
diSrieden. Luzern, bei Gebr. Räber. 18Z9. Preis netto

6 Bz.
Ein treues und schönes Bild eines vortrefflichen Pfarrers.
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